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ihren Text im Dialekt zu verfassen, mag
dahingestellt bleiben. Fassigslos und
beschtürztsind mir über dä plötzlich Tod

vo eusem..., beginnt ihre Anzeige. Die

meisten würden zwar wohl eher simmer
als sind mir sagen, doch ich will ja nicht
pingelig sein. Später heisst es: Dini
stetigi Hilfsbereitschaft, Dini ruhigi und
glassni Art wird eus fahle. Dass stetigi
tatsächlich zum Dialektwortschatz der
Verfasser gehört, ist schon wesentlich
zweifelhafter. Und der Schlusssatz stellt
dann geradewegs eine neue, alemannisch

verbrämte Variante des Hochdeutschen

dar: Dar leidgeprüefte Familie

entbietet mir euses tüüf empfundene
Beileid.

Wort und Antwort

Leserbrief zu Heft 2/04:
Arnold Mader: Die Massgeblichkeit des

Dudens: ein Gespenst, ein Missverständnis

Das «Gespenst» hat einen Grund

Herr Arnold Mader berichtet über die

«Massgeblichkeit» der Duden-Rechtschreibung,

die bekanntlich durch die

Einführug der neuen Orthographie ausser

Kraft gesetzt wurde.

Ein deutschschweizerischer Mischmasch

ist da herausgekommen, der vielleicht
bezeichnend ist für die Nachlässigkeit,
mit der gelegentlich mit unserer Doppel-
sprachigkeit umgesprungen wird; bei

der Bedachtheit, mit der Texte von
Todesanzeigen in der Regel abgefasst werden,

ist das besonders erstaunlich.

Dabei wäre den Verfassern ein bisschen

mehr Sprachgefühl eigentlich zuzutrauen

gewesen: Die Anzeige ist unterzeichnet

mit Dini Kollege und Kolleg inne,
Fründ und Vorgsetzte eines
wissenschaftlichen - allerdings nicht linguistischen

- Instituts einer Deutschschweizer
Universität. Nf.

Allerdings erwähnt Herr Mader nicht,
dass dieses «Gespenst» - wie er schreibt

- auf einen Beschluss der (bundesdeutschen)

Kultusministerkonferenz aus dem

Jahre 1955 zurückgeht. Hier heisst es unter

anderem: «In Zweifelsfällen sind die
im <Duden> gebrauchten Schreibweisen

und Regeln verbindlich.»

Es scheint mir nichts Ungewöhnliches zu
sein, dass dies noch in den Köpfen der

Sprachgemeinschaft verankert ist.

Christian Stang
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